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Begutach�Uflg4er- es unnesgesetzes über die 
Verleihung,des Doktorates unter den Auspizien des 
Bundespräsidenten mit der GZ 68 209/1-15/90 

Die Hochschül erschaft an der Technischen Uni versi tät Wien 1 ehnt 
die vorgeschlagene Bevorzugung von Doktoren, die unter den 
Auspizien des Bundespräsidenten promoviert haben auf schärftste 
ab, da dies eindeutig dem Gleichheitsgrundsatz (Artikel 7 der 
österreichischen Bundesverfassung) widerspricht. 

Wenn es stimmt, daß die Doktoren, die unter den Auspizien des 
Bundespräsidenten promoviert haben, einen Teil der geistigen Elite 
unseres Landes darstellen, versteht die Hochschülerschaft an der 
Technischen Uni versi tät nicht, daß es diesen zunehmend schwerer 
fällt eine Anstellung zu erhalten. Dies ist nur dann erklärbar, 
wenn diese neben der erwiesenermaßen guten fachlichen Qualifaktion 
keine wei teren Fähigkeiten aufweisen, dann ist aber eine 
Bevorzugung nicht mehr gerechtfertigt. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
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Betrifft: Begutachtung der Novelle des Bundesgesetzes über die 
Verleihung des Doktorates unter den Auspizien des 
Bundespräsidenten mit der GZ 68 209/1-15/90 

Die HochschUl erschaft an der Technischen Uni versi tät Wien lehnt 
die vorgeschlagene Bevorzugung von Doktoren, die unter den 
Auspizien des Bundespräsidenten promoviert haben auf schärftste 
ab, da dies eindeutig dem Gleichheitsgrundsatz (Artikel 7 der 
österreichischen Bundesverfassung) widerspricht. 

Wenn es stimmt, daß die Doktoren, die unter den Auspizien des 
Bundespräsidenten promoviert haben, einen Teil der geistigen Elite 
unseres Landes darstellen, versteht die Hochschülerschaft an der 
Technischen Uni versi tät nicht, daß es diesen zunehmend schwerer 
fällt eine Anstellung zu erhalten. Dies ist nur dann erklärbar, 
wenn diese neben der erwiesenermaßen guten fachlichen Qualifaktion 
keine weiteren Fähigkeiten aufweisen, dann ist aber eine 
Bevorzugung nicht mehr gerechtfertigt. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
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